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MEAG EuroAktien Dynamic Floor - Änderung der Vertrags-

bedingungen 

Am 1. Juli 2011 wird das Gesetz zur Umsetzung der Neufassung der OGAW-

Richtlinie in Kraft treten. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht vom 27. Juni 2011 werden die Allgemeinen und Besonderen 

Vertragsbedingungen des oben genannten Fonds mit Wirkung zum 1. Juli 2011 

an die durch das Gesetz geschaffene Gesetzeslage angepasst. 

Mit Inkrafttreten der geänderten Vertragsbedingungen zum 1. Juli 2011 erscheint 

auch eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes des Sondervermögens, 

die im Internet unter www.meag.com oder bei der MEAG MUNICH ERGO Kapi-

talanlagegesellschaft mbH auf Anforderung kostenfrei erhältlich sind. 

Der vollständige Wortlaut der Allgemeinen und der Besonderen Vertragsbedin-

gungen lautet zukünftig wie folgt: 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

Die auf das Gesetz zur Umsetzung der Neufassung der OGAW-Richtlinie ange-

passten Allgemeinen Vertragsbedingungen für richtlinienkonforme Sonderver-

mögen wurden bereits in der Veröffentlichung der beabsichtigen Umstellung des 

ebenfalls von der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH verwal-

teten Sondervermögens MEAG EuroKapital bekannt gemacht. Diese Veröffentli-

chung erfolgte im Juni 2011 sowohl im elektronischen Bundesanzeiger als auch 

auf der Internetseite der MEAG unter www.meag.com. 

Besondere Vertragsbedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und 
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der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, München, 

(nachstehend "Gesellschaft" genannt) 

für das von der Gesellschaft aufgelegte 

richtlinienkonforme Sondervermögen 

MEAG EuroAktien Dynamic Floor, 

die nur in Verbindung mit den für richtlinienkonforme Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

gelten. 

 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

§ 1 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögens-

gegenstände erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG;  

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG;  

3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG; 

4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG; 
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5. Derivate gemäß § 51 InvG; 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 

2. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, anhand eines dynamischen Wert-

sicherungskonzepts durch Steuerung des wirtschaftlichen Investitions-

grades die Auswirkungen einer anhaltend negativen Kursentwicklung 

an den Aktienmärkten der Europäischen Währungsunion auf das Son-

dervermögen zu vermindern. Unter dem wirtschaftlichen Investitions-

grad ist dabei der Anteil der Aktien am Sondervermögen unter Anrech-

nung gegebenenfalls eingesetzter Derivate der Portfolioverwaltung zu 

verstehen. Durch das dynamische Wertsicherungskonzept wird ange-

strebt, dass der Anteilwert am Ende eines jeden Börsentages eine 

festgelegte Wertuntergrenze in Relation zum Ausgangswert nicht un-

terschreitet. Ausgangswert ist der Anteilwert des vorangegangenen 

Börsentages. Die angestrebte Wertuntergrenze bezieht sich immer auf 

den Ausgangswert und wird durch den Verkaufsprospekt festgelegt. 

Die Erreichung der mit diesem Konzept angestrebten wirtschaftlichen 

Ziele wird von der Gesellschaft rechtlich nicht garantiert. Bei Änderung 

der diesem Konzept zugrundeliegenden Steuerlage wird das dem dy-

namischen Wertsicherungskonzept zugrundeliegende Modell gegebe-

nenfalls angepasst. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Das Sondervermögen muss überwiegend aus Aktien von Ausstellern mit Sitz 

in Europa bestehen.  

2. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 

60 Absatz 1 und 2 InvG anzurechnen. 

3. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstru-

menten nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und 

in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Vertrags-
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bedingungen“ angelegt werden. Hierbei sind bezüglich der Geldmarktinstru-

mente die für das Sondervermögen gehaltenen Bankguthaben und bezüglich 

der Bankguthaben die gehaltenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. 

Geldmarktinstrumente und Bankguthaben müssen auf Euro lauten bzw. darin 

gehandelt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind 

auf die Anlagegrenzen des § 60 Absatz 1 und 2 InvG anzurechnen.  

4. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an in- und 

ausländischen Investmentvermögen, die nach den Vertragsbedingungen 

oder der Satzung überwiegend in Vermögensgegenständen nach § 1 Absatz 

1 Nr. 1 investieren, nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Vertragsbedin-

gungen“ angelegt werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile 

sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Absatz 3 InvG anzurechnen. 

 

 

ANTEILKLASSEN 

 

§ 3 Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen mit unterschiedlichen Rech-

ten im Sinne von § 16 Absatz 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

(Ausgabeaufschlag, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder 

Kombination dieser Merkmale) gebildet werden. Anteile mit gleichen Ausstat-

tungsmerkmalen bilden eine Anteilklasse. Die Bildung und die Schließung 

von Anteilklassen sind zulässig und liegen im Ermessen der Gesellschaft. 

Die Schließung erfolgt analog § 38 Absatz 1 Satz 1 InvG; die Bildung ist je-

derzeit möglich. 

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Ver-

waltungsvergütung und sonstige Aufwendungen, die auf eine bestimmte An-

teilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser 



5 

Anteilklasse zugeordnet wird. Kosten im Zusammenhang mit der Einführung 

neuer Anteilklassen werden der jeweiligen Anteilklasse gesondert berechnet. 

3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch 

im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen 

kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ausgabeaufschlag, Verwal-

tungsvergütung, Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) 

werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Ein-

zelnen beschrieben. 

4. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im Verkaufsprospekt, im 

Jahres- und Halbjahresbericht genannten Mindestanlagesummen gebunden. 

 

 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN 
UND KOSTEN 

 

§ 4 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt für jede Anteilklasse bis zu 6 % des Anteilwer-

tes. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, den we-

sentlichen Anlegerinformationen und im Jahres- und Halbjahresbericht den 

erhobenen Ausgabeaufschlag an. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
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§ 6 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung der einzelnen Anteilklassen des 

Sondervermögens jeweils bis zu 2,5 % p.a. des Wertes des anteiligen Son-

dervermögens. Die Verwaltungsvergütung ist auf den börsentäglich ermittel-

ten Inventarwert des anteiligen Sondervermögens zu berechnen. Die anteili-

ge Verwaltungsvergütung kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen 

werden. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im 

Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. 

2. Die Depotbank erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine Vergü-

tung von bis zu 0,1 % p.a. des Wertes des Sondervermögens. Die Depot-

bankvergütung ist auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert des Son-

dervermögens zu berechnen. Die Depotbankvergütung kann dem Sonder-

vermögen jederzeit entnommen werden.  

3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen 

zu Lasten des Sondervermögens bzw. der einzelnen Anteilklassen: 

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermö-

gensgegenständen entstehende Kosten; 

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kos-

ten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland; 

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jah-

res- und Halbjahresberichte; 

d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise, ggf. der Thesaurierungsbeträge und 

des Auflösungsberichtes; 

e) Kosten über die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschluss-

prüfer der Gesellschaft; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der 

Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 

deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung 

eventuell entstehende Steuern; 
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h) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprü-

chen des Sondervermögens; 

i) Kosten für die Beauftragung von externen Dienstleistern, insbesondere 

von Anlageberatern und Anlagemanagern; 

j) Kosten für die Performance-Messung; 

k) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland, ein-

schließlich Anzeigekosten, Kosten für die Einhaltung aufsichtsrechtli-

cher Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und Steuerberatungs-

kosten in diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten. 

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag 

der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem 

Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme 

von Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb 

von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer 

anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die 

Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknah-

me keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die 

Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung of-

fen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von ei-

ner anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer Investment-Aktiengesellschaft 

oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesent-

liche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer aus-

ländischen Investmentgesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-

schaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen An-

teile berechnet wurde. 

 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 



8 

§ 7 Thesaurierung der Erträge 

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Son-

dervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen wie-

der an. 

 

§ 8 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 

30. September. 

 


